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A M S  A G R O - M A R K E T I N G  S U I S S E

Die AMS Agro-Marketing Suisse ist
die Vereinigung der landwirtschaft-
lichen Branchenorganisationen der
Schweiz. Sie fördert durch geeignete
Informations- und Marketingmass-
nahmen den Absatz einheimischer
Nahrungsmittel. Um inländische Land-
wirtschaftsprodukte klar erkennbar zu
machen, hat sie das Herkunftszeichen
SUISSE GARANTIE eingeführt.

AMS Agro-Marketing Suisse
Brunnmattstrasse 21
3007 Bern
Telefon 031 359 59 59
Telefax 031 381 11 88
info@suissegarantie.ch
www.suissegarantie.ch
www.agromarketingsuisse.ch
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Fleisch und Fleischprodukte,
die mit SUISSE GARANTIE
ausgezeichnet werden,
müssen nebst den gesetz-
lichen Mindestanforderun-
gen zusätzliche, strenge
Kriterien hinsichtlich Pro-
duktion, Schlachttiertrans-
porte und Verarbeitung
erfüllen.

Produktion:
tiergerecht und ohne
Gentechnik

■ Alle Tiere unter SUISSE
GARANTIE (Rindvieh,
Schweine, Schafe, Ziegen,
Pferde, Geflügel) sind in
der Schweiz geboren. Für
die Aufzucht und Haltung
gelten Qualitätssicherungs-
programme, die von Pro-
viande zu genehmigen sind.

■ Die Landwirtschafts-
betriebe müssen die hohen
schweizerischen Anforde-
rungen an eine umwelt-
und tiergerechte Produktion
einhalten und den Ökolo-
gischen Leistungsnachweis
ÖLN erbringen.

■ Gentechnische Verände-
rungen der Erbmasse der
Tiere sind nicht zulässig.
Für die Fütterung dürfen
keine gentechnisch verän-
derten Futtermittel verwen-
det werden.

Schweizer Fleisch:
ein Qualitätsprodukt

SUISSE GARANTIE für Fleisch:
mehr als das Gesetz vorschreibt

Fleisch gilt als Synonym für Genuss. Als Mittelpunkt man-
cher Mahlzeit nimmt es heute in der Ernährung einen
besonderen Platz ein. Wiederkehrende Diskussionen rund
um Tierhaltung und Fütterung sowie manche mit Fleisch in
Verbindung gebrachte Gesundheitsrisiken haben Konsu-
mentinnen und Konsumenten aber immer wieder verun-
sichert. Die Fleischbranche stellte sich der Herausforderung.
Heute ist der Leistungsstandard bei der Tierhaltung und
Fleischverarbeitung in der Schweiz ausserordentlich hoch.
Schweizer Fleisch verdient volles Vertrauen.

Dies wird mit der zertifizierten Herkunftsbezeichnung 
SUISSE GARANTIE nun zusätzlich untermauert. Sie bindet
den ganzen Weg des Fleisches – von der Produktion über
den Schlachttiertransport bis zur Verarbeitung – in ein 
ganzheitliches Qualitätssicherungs- und Kontrollsystem ein.
Konsumentinnen und Konsumenten erhalten durch eine
lückenlose Rückverfolgbarkeit grösstmögliche Garantien in
Bezug auf Herkunft und Sicherheit der mit SUISSE GARANTIE
gekennzeichneten Produkte.



■ Werden kranke Tiere mit
rezeptpflichtigen Arznei-
mitteln behandelt, muss
die Behandlungsart detail-
liert aufgezeichnet und
protokolliert werden. Dies
gilt für alle Arzneimittel.

■ Die Landwirtschaftsbe-
triebe werden regelmässig
durch unabhängige Kontroll-
organisationen überprüft.
Genaue Nachweisdoku-
mente auf allen Stufen
gewährleisten eine lücken-
lose Rückverfolgbarkeit der
Produkte.

Tiertransporte:
professionell und tier-
schutzgerecht 

■ Schlachttiertransporte
dürfen ausschliesslich vom
Tierhalter selbst oder von
Personen ausgeführt wer-
den, die eine Ausbildung bei
der Interessengemeinschaft
für tierschutzgerechte Trans-
porte und Schlachthöfe 
erfolgreich absolviert haben
und im Besitze eines gülti-
gen Ausweises dieser Orga-
nisation sind.

■ Elektrische Geräte sowie
harte oder spitze Gegen-
stände sind als Treibhilfen
untersagt.

Verarbeitung:
kontrolliert und 
rückverfolgbar

■ Mit SUISSE GARANTIE
darf ausschliesslich Fleisch
von Tieren schweizerischer
Herkunft gekennzeichnet
werden.

■ Auch die Rohstoffe für
Fleischerzeugnisse (zum
Beispiel Wurstwaren) müs-
sen zu 100 Prozent aus der
Schweiz stammen. Aus-
nahmen sind nur sehr be-
schränkt zugelassen: Wenn
wegen fehlendem inländi-
schen Angebot oder aus
Gründen höherer Gewalt
(z.B. negative Witterungs-
einflüsse) nicht genügend
schweizerische Rohstoffe
verfügbar sind, dürfen
maximal 10 Prozent aus-
ländische Rohstoffe mitver-
arbeitet werden. Ausnah-
men müssen von der AMS
Agro-Marketing Suisse
bewilligt werden. Zusatz-

stoffe, die importiert werden
müssen, weil sie in der
Schweiz nicht vorkommen,
dürfen den Anteil von 10
Prozent nicht übersteigen.

■ Die Verarbeitung für
SUISSE-GARANTIE-Produkte
muss getrennt von anderen
Programmen erfolgen und
dokumentiert werden. Die
Rückverfolgbarkeit muss
auf jeder Stufe gewährleis-
tet sein.



Das Wichtigste   
über SUISSE GARANTIE auf einen Blick 

Produkte mit dem Herkunftszeichen 
SUISSE GARANTIE müssen
■ in der Schweiz hergestellt und verarbeitet sein

(inbegriffen sind das Fürstentum Liechtenstein,
die Freizone Genf sowie die in Staatsverträgen 
geregelten Grenzzonen).

■ ohne gentechnisch veränderte Pflanzen und 
Tiere produziert sein.

■ von umweltschonend arbeitenden Betrieben 
stammen.

Produkte mit dem Herkunftszeichen 
SUISSE GARANTIE werden
■ über die gesamte Produktionskette strikte

kontrolliert.

Das Herkunftszeichen SUISSE GARANTIE 
■ wird von der Schweizer Landwirtschaft 

getragen.
■ stärkt das Vertrauen in Schweizer 

Nahrungsmittel.
■ gibt den Konsumentinnen und Konsumenten 

grösstmögliche Sicherheit.

Die Genossenschaft Proviande ist die
repräsentative nationale Vertretung
der Fleischwirtschaft. Ihre Mitglieder
sind Organisationen der Produzenten,
der Vermittler sowie der Verwerter.
Proviande ist ein nationales Kompe-
tenzzentrum für Fleisch mit dem Ziel,
eine qualitativ hochstehende und
wettbewerbsfähige Fleischwirtschaft
in der Schweiz zu fördern.

Proviande
Postfach
3001 Bern
Telefon 031 309 41 11
Telefax 031 309 41 99
info@proviande.ch
www.proviande.ch


